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«ingeführrer
Seift

Unterbediente auf die Befolgung dieser Vor¬
schriften achten zu lassen.

Zv ) Cammer - Bekanntmachung vom
so . August 1821 . xudl.  August 25.
e . u.

ErhLhung des Nachdem mit Höchster Genehmigung Sei-
Erenzzolls von Herzoglichen Durchlaucht der in der unter

dem 27 . Februar 1814 . emanirten Aollwlle
für die Oldenburgischen Land - Gränz - Zölle
festgesetzte Eingangs - Zoll für die Seife , für
die Folge,

für grüne von 12 Grote die Tonne auf
2Rthlr . 46 Gr.

und von z Grote das Faß oder HTonne auf
45  Gr .,

imgleichen für weiße Seife von , 2 Grote
für 100 Pfund brutto auf 46 Gr.

vorläufig auf drey Jahre erhöhet worden , so
wird solches zur Nachachtung der Einnehmer
des Gränzzolls sowohl , als derjenigen , wel¬
che obbenannte Gegenstände einführen werden,
hiermittelst zur öffentlichen Kunde gebracht.

Zi ) Regierungs - Bekanntmachung
vom  25 . Aug . 1821 . xubl . Aug . ZO.
e. a.

QuarantL -ne- Die Regierung des Herzogtums Olden-

Bttreff d-? vönburg hat sich aus Rücksichten der Gesund-
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